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Übrigens: Wussten Sie auch, dass es verschiedene
Möglichkeiten gibt, mit dem Rauchen aufzuhören?

Tipps zum Rauchstopp, weitere Informationen zum
Nichtraucherschutz sowie Hinweise auf Materialien

finden Sie unter:

www.rauchfrei-mv.de



Wussten Sie schon, dass außerdem bundes-
weit seit dem 01.09.2007 …

… das Rauchen in Einrichtungen des Bundes wie z.B. 
Behörden, Dienststellen, Gerichten usw. verboten 
ist?

… in Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der 
Öffentlichkeit Tabakwaren an Kinder oder Jugend-
liche (d.h. an Personen unter 18 Jahren) nicht abge-
geben werden dürfen?

… Kindern oder Jugendlichen (d.h. unter 18 Jahren) 
das Rauchen in der Öffentlichkeit nicht gestattet  
werden darf?

… in Personenbahnhöfen und in Verkehrsmitteln des 
öffentlichen Personenverkehrs wie Bussen, Bah-
nen, Taxen und in Zügen der öffentlichen Eisen-
bahn, in Luftfahrzeugen und Fahrgastschiffen ein 
grundsätzliches Rauchverbot gilt?

… der Arbeitgeber das Recht und soweit zum Nicht-
raucherschutz erforderlich sogar die Pflicht hat, ein 
allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Ar-
beitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen?

Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens finden Sie auch unter:

Wussten Sie schon, dass in Mecklenburg-
Vorpommern seit dem 01.08.2007 …

… das Rauchen

· in Behörden des Landes und der Kommunen 
sowie im Landtag

· in Schulen, Beruflichen Schulen und Staatlichen 
Hochschulen

· in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinder-
tagesstätten, Jugendherbergen, Freizeitclubs

· in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen
· in Sportstätten
· in Kulturstätten, wie Kinos, Museen, Bibliothe-

ken, Theatern, Konzert- und anderen Veranstal-
tungsstätten

· in Passagierterminals der Flughäfen
· in Gaststätten (Erst ab dem 1. Januar 2008!)
untersagt ist?

… das Rauchen auch auf dem Gelände
von Schulen und Kinder- u. Jugend-
einrichtungen nicht gestattet ist?

… in Schulen, Beruflichen Schulen sowie Kinder- und 
Jugendeinrichtungen keine abgetrennten Raucher-
bereiche eingerichtet werden dürfen?

Das Nichtraucherschutzgesetz M-V finden Sie auch
unter: www.rauchfrei-mv.de

Wussten Sie schon, dass …

… Personen, die in einem Rauchverbotsbereich ohne 
Erlaubnis rauchen, mit einer Geldbuße bis zu 500,- 
belegt werden können? (*)

… Personen, denen das Hausrecht zusteht und die 
nicht ihrer Hinweispflicht nachkommen, mit  einem
Bußgeld bis zu 10.000,- € belegt werden können? (*)

… Personen, denen das Hausrecht zusteht und die 
nicht die erforderlichen und zumutbaren Maßnah-
men ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern, 
mit einem Bußgeld bis zu 10.000,- € belegt werden 
können? (*)

… Personen, die in öffentlichen Behörden des Bundes
oder in Verkehrsmitteln rauchen, mit einem Bußgeld 
bis zu 1.000,- € belegt werden können? 

… Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000,- €, in besonders schweren 
Fällen (d.h. bei Vorsatz) bis zu 50.000,- € geahndet 
werden können?

(*) gemäß dem NichtRSchutzG M-V

€ 

www.rauchfrei-mv.de Unwissenheit schützt nicht vor ”Strafe”!


